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Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: BV/0030/2014 
 
 
 
Beratungsfolge Sitzungstermin Zuständigkeit 
Haupt- und Finanzausschuss 26.08.2014 Entscheidung 
 
 
Wahl des stellvertretenden Ausschussvorsitzenden 
 
 
 
Beschlussentwurf: 
 
Der Hauptausschuss wählt aus seiner Mitte 
 
 Frau/Herrn ...................... 
 
zur/zum stellvertretenden Ausschussvorsitzenden. 
 
 
 
 
 
 
Erläuterung: 
 
Gem. § 57 Abs. 3 GO NW wählt der Hauptausschuss aus seiner Mitte einen oder mehrere 
Vertreter des Vorsitzenden. Für das Verfahren ist die Mehrheitswahl nach § 50 Abs. 2 GO 
NW anzuwenden.  
 
 
 
Federführendes Dezernat: Beteiligtes Dezernat: Der Bürgermeister 
 
Der Bürgermeister 
 

  

 
 
 
 
 


